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Erläuterungen zum Fragebogen 

(1) Kassenkredite (ohne Cash-Pooling im öffentlichen Be-
reich) 

Unter Kassenkredite/Kassenverstärkungskredite werden 
die in der Regel kurzfristigen Verbindlichkeiten erfasst, die 
zur Überbrückung vorübergehender Kassenanspannungen 
verwendet werden. Sie dienen nicht der Ausgabendeckung 
(keine investiven Zwecke), sondern der Aufrechterhaltung 
einer ordnungsgemäßen Kassenwirtschaft beziehungs-
weise der Liquiditätssicherung. Zur Vorfinanzierung von 
Vorhaben auf spätere langfristige Darlehen aufgenommene 
Zwischenkredite sind als Schulden bei den jeweiligen Kre-
ditarten auszuweisen. Kontokorrentkredite sowie empfan-
gene Barsicherheiten aus Derivatgeschäften (Cash Collate-
rals) sind hier einzubeziehen. 

Schuldscheindarlehen für Liquiditätszwecke sind hier ein-
zutragen, dagegen Schuldscheindarlehen für Investitions-
zwecke unter den Krediten (siehe 21). 

Eine Saldierung mit positiven Kontoständen (Guthaben) ist 
nicht zulässig. 
 
(2) Bund 

Kernhaushalt des Bundes. Sondervermögen des Bundes 
sind unter „Sonstige öffentliche Sonderrechnungen“ (siehe 
8) einzuordnen. 
 
(3) Länder 

Kernhaushalte der Länder einschließlich der Stadtstaaten. 
Sondervermögen der Länder sind unter „Sonstige öffentli-
che Sonderrechnungen“ (siehe 8) einzuordnen. 
 
(4) Gemeinden/Gemeindeverbände 

Gemeinden (kreisfreie Städte, kreisangehörige Gemein-
den), Gemeindeverbände (Ämter, Samtgemeinden, Ver-
bandsgemeinden, Landkreise), Bezirksverbände (Bezirke, 
Landeswohlfahrtsverbände, Landschaftsverbände) 
 
(5) Zweckverbände und dergleichen 

Verbände und sonstige Organisationen in öffentlich-rechtli-
cher Form, die kommunale Aufgaben erfüllen und mindes-
tens eine Gemeinde oder einen Gemeindeverband zum Mit-
glied haben. 

Hierzu gehören 
– Zweckverbände nach den Zweckverbandsgesetzen, 

ausgenommen: Sparkassenverbände, 
– sondergesetzliche Verbände, z. B. Schulverbände ge-

mäß den Schulgesetzen der Länder, 
– Nachbarschaftsverbände, 
– wasserwirtschaftliche Verbände, Bodenverbände, 
– Regionalverbände, 
– regionale Planungsverbände, 
– Planungsverbände nach dem Bundesbaugesetz, 
– Gemeindeverwaltungsverbände, 
– Wasserversorgungsverbände, 

 
 

– Abwasserbeseitigungsverbände, 
– Verwaltungsgemeinschaften in Bayern, 
– grenzüberschreitende Zweckverbände mit Sitz in 

Deutschland und 
– sonstige Verbände und Organisationen mit kommuna-

ler Aufgabenerfüllung. 
 
(6) Gesetzliche Sozialversicherung 

Träger der gesetzlichen: 
– Krankenversicherung 
– Pflegeversicherung 
– Unfallversicherung 
– Rentenversicherung 
– Arbeitslosenversicherung (Bundesagentur für Arbeit) 
sowie die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau 

Kommunale Versorgungskassen und -verbände sowie Trä-
ger der öffentlichen Zusatzversorgung sind unter den 
„Sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen“ (siehe 8) ein-
zuordnen. 
 
(7) Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Son-

dervermögen 

Zahlungsbeziehungen mit öffentlichen Fonds, Einrichtun-
gen und Unternehmen mit Sonderrechnung oder in recht-
lich selbstständiger Form, bei denen die eigene Berichts-
einheit Mitglied, Träger oder unmittelbarer bzw. mittelbarer 
Anteilseigner ist und insgesamt mehr als 50 % der Anteile 
bzw. der Stimmrechte besitzt. 

Öffentliche Unternehmen im Sinne dieser Abgrenzung sind 
– eigene Betriebe. 
– Sondervermögen mit unternehmerischer Aufgaben-

stellung und eigener Wirtschafts- und Rechnungsfüh-
rung. 

– Unternehmen in der Rechtsform des öffentlichen 
Rechts. 

– Unternehmen des privaten Rechts (z. B. AG, GmbH), 
wenn sie öffentlich bestimmt sind, d. h. wenn die ei-
gene Körperschaft überwiegend, d. h. mit mehr als 50 
v. H. am Nennkapital (Grund- oder Stammkapital) un-
mittelbar oder mittelbar (z. B. über eine Holding), be-
teiligt ist. 

Öffentliche Einrichtungen im Sinne dieser Abgrenzung sind 
– juristische Personen des öffentlichen Rechts, die 

keine Unternehmen sind. 
– juristische Personen des privaten Rechts ohne unter-

nehmerische Aufgabenstellung, wenn sie öffentlich 
bestimmt sind, d. h. wenn die eigene Körperschaft 
überwiegend, d. h. mit mehr als 50 v. H. am Nennkapi-
tal (Grund- oder Stammkapital) unmittelbar oder mit-
telbar (z. B. über eine Holding), beteiligt ist. 

– juristische Personen des privaten Rechts in den For-
men von Stiftungen und Vereinen sowie Gesell- 
schaften des privaten Rechts, bei denen die eigene  
Körperschaft auf Grund der Satzung o. Ä beherrschen- 
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den Einfluss ausübt. 

Dazu zählen auch Versorgungsfonds/Versorgungsrückla-
gen. Nicht dazu zählen Sparkassen und Landesbanken, 
Einheiten, bei denen die Kommune 50 % oder weniger an 
Anteilen bzw. Stimmrechten besitzt sowie Unternehmens-
bestandteile mit Sitz im Ausland (ausländische Tochterge-
sellschaften). 
 
(8) Sonstige öffentliche Sonderrechnungen 

Zahlungsbeziehungen mit Sondervermögen des Bundes 
und der Länder, mit öffentlichen Fonds, Einrichtungen und 
Unternehmen mit Sondervermögen/-rechnung oder in 
rechtlich selbstständiger Form, bei denen andere öffentli-
che Körperschaften (Bund, Länder, Gemeinden/Gemeinde-
verbände) oder die Sozialversicherung Mitglied, Träger  
oder unmittelbare bzw. mittelbare Anteilseigner sind und 
diese insgesamt mehr als 50 % der Anteile bzw. der Stimm-
rechte besitzen. 

Öffentliche Unternehmen im Sinne dieser Abgrenzung sind 
– Betriebe des Bundes und der Länder im Sinne des  

§ 26 BHO/LHO. 
– Sondervermögen mit unternehmerischer Aufgaben-

stellung und eigener Wirtschafts- und Rechnungsfüh-
rung. 

– Unternehmen in der Rechtsform einer juristischen Per-
son des öffentlichen Rechts. 

– Unternehmen des privaten Rechts (z. B. AG, GmbH), 
wenn Bund, Länder, Gemeinden/Gemeindeverbände 
und Sozialversicherung überwiegend, d. h. mit mehr 
als 50 v. H. am Nennkapital (Grund- oder Stammkapi-
tal) unmittelbar oder mittelbar (z. B. über eine Hol-
ding), beteiligt sind. 

Öffentliche Einrichtungen im Sinne dieser Abgrenzung sind 
– juristische Personen des öffentlichen Rechts, die 

keine Unternehmen sind. 
– juristische Personen des privaten Rechts ohne unter-

nehmerische Aufgabenstellung, wenn Bund, Länder, 
Gemeinden/Gemeindeverbände und Sozialversiche-
rung überwiegend, d. h. mit mehr als 50 v. H. am 
Nennkapital (Grund- und Stammkapital) unmittelbar 
oder mittelbar (z. B. über eine Holding), beteiligt sind. 

– juristische Personen des privaten Rechts in der Form 
von Stiftungen und Vereinen sowie Gesellschaften des 
privaten Rechts, bei denen die öffentliche Hand auf 
Grund der Satzung o. Ä. beherrschenden Einfluss aus-
übt. 

Dazu zählen auch kommunale Versorgungskassen und  
-verbände. Nicht dazu zählen Einheiten, bei denen öffentli-
che Körperschaften oder die Sozialversicherung 50 % oder 
weniger an Anteilen bzw. Stimmrechten besitzen sowie 
Sparkassen, Landesbanken, Wirtschafts- und Berufsvertre-
tungen und Kirchen. 
 
(9) Kreditinstitute 

Kreditinstitute sind alle Institutionen im In- und Ausland, 
die finanzielle Mittlertätigkeiten ausüben und deren Ge-

schäftstätigkeit darin besteht, Einlagen u. Ä. von juristi-
schen und natürlichen Personen aufzunehmen, Kredite zu 
gewähren oder in Wertpapiere zu investieren. 

Zu den Kreditinstituten zählen insbesondere: 
– Sparkassen, Landesbanken 
– Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
– Banken mit Sonderaufgaben (z. B. LfA Förderbank Bay-

ern, NRW.BANK, Investitionsbank Schleswig-Holstein, 
Sächsische Aufbaubank – Förderbank –) 

– Geschäftsbanken, Universalbanken 
– Genossenschaftsbanken, Kreditgenossenschaften 
– Spezialbanken (z. B. Merchant Banks, Emissionshäu-

ser, Privatbanken) 
– Bausparkassen 

Nicht zu den Kreditinstituten zählen etwa Börsen sowie 
sonstige Finanzintermediäre. 

Eine Liste aller Kreditinstitute finden Sie auf der Internet-
seite der Europäischen Zentralbank unter 
https://www.ecb.europa.eu/stats/money/mfi/gene-
ral/html/daily_list-MID.en.html. 
 
(10) Sonstiger inländischer Bereich 

Alle inländischen Unternehmen, die nicht öffentliche Unter-
nehmen oder Kreditinstitute sind. 

Dazu zählen auch: 
– Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 
– rechtsfähige Vereine, Stiftungen 
– nichtrechtsfähige Vereine, sonstige nichtrechtsfähige 

Personengemeinschaften 

Eigene Beteiligungen, Beteiligungen anderer Gebietskör-
perschaften und/oder Beteiligungen der Sozialversiche-
rung, deren Anteile bzw. Stimmrechte insgesamt 50 % oder 
weniger betragen, sind hier auch einzubeziehen. 

Natürliche und juristische Personen, die den bisher be-
nannten Bereichen nicht zugeordnet wurden, insbesondere 
Organisationen ohne Erwerbscharakter (einschließlich de-
ren Anstalten und Einrichtungen) in öffentlich-rechtlicher 
(Körperschaften, Anstalten, Stiftungen des öffentlichen 
Rechts) oder privat-rechtlicher (eingetragene Vereine, pri-
vatrechtliche Stiftungen, BGB-Gesellschaften) Rechtsform, 
soweit diese nicht als Unternehmen oder Teil eines Unter-
nehmens zu betrachten sind. 

Hierzu gehören 
– Kirchen, Orden, religiöse und weltanschauliche Verei-

nigungen, 
– Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege, 
– Organisationen in den Bereichen Erziehung, Wissen-

schaft und Kultur, Sport- und Jugendpflege, 
– Arbeitgeberverbände, Berufsorganisationen, 
– Wirtschaftsverbände und öffentlich-rechtliche Wirt-

schafts- und Berufsvertretungen, 
– Gewerkschaften und 
– politische Parteien. 
 
 
 

https://www.ecb.europa.eu/stats/money/mfi/general/html/daily_list-MID.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/money/mfi/general/html/daily_list-MID.en.html
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(11) Sonstiger ausländischer Bereich 

Natürliche und juristische Personen des Auslandes, soweit 
sie nicht zu den Kreditinstituten zählen, sind unter ande-
rem auch: 
– europäische Gemeinden 
– Internationale Organisationen, Einrichtungen der Euro-

päischen Union 
– Unternehmensbestandteile mit Sitz im Ausland (aus-

ländische Tochtergesellschaften) 
 
(12) Cash-Pool-Führer (CF): für Cash-Pool-Einheiten aufge-

nommene Kassenkredite 

Es sind vom Cash-Pool-Führer (CF) Eintragungen vorzuneh-
men, wenn von diesem bei negativem Zahlungsmittelbe-
stand des Cash-Pools/der Einheitskasse/der Amtskasse 
Gelder beim nicht-öffentlichen Bereich aufgenommen wer-
den (müssen). 
Weitere Informationen sind dem im IDEV-Formular einge-
betteten Merkblatt „Cash-Pooling“ zu entnehmen. 
 
(13) Cash-Pooling/Einheitskasse/Amtskasse im öffentli-

chen Bereich 

Cash-Pooling (auch Liquiditätsverbund genannt) bezeich-
net eine Konstellation, in der Einheiten im Rahmen eines 
gemeinsamen Finanzmanagements einander liquide Mittel 
zur Verfügung stellen oder auf diese zurückgreifen können. 

Dies geschieht insbesondere für folgende Zwecke: 
– Erzielung besserer Konditionen bei Geldanlagen 
– Vermeidung von ansonsten notwendigen Kreditauf-

nahmen 
– - Zahlungsabwicklung. 

Hierzu zählen auch Einheitskassen (z. B. Landeshauptkas-
sen)/Amtskassen o. Ä., in deren Rahmen Gelder der Cash-
Pool-Einheiten (z. B. Gemeinden) an den zugehörigen 
Cash-Pool-Führer (z. B. Gemeindeverband) abgeführt wer-
den beziehungsweise durch den Cash-Pool-Führer direkt 
vereinnahmt/verausgabt werden. 

Im Rahmen von Gewinnabführungsverträgen zu leistende 
Zahlungen an die Muttergesellschaft u. Ä. sind als „Sons-
tige Verbindlichkeiten“ zu behandeln und daher nicht in 
der Schuldenstatistik auszuweisen. 

Ausleihungen im Rahmen von Cash-Pooling/Einheits-
kasse/Amtskasse sind entsprechend in der Finanzvermö-
genstatistik auszuweisen. 

Zu den beiden nächsten Erläuterungen ist zu berücksichti-
gen: 
Cash-Pool-Führer (CF) melden zum einen für die Gegeben-
heiten des Cash-Pools/der Einheitskasse/der Amtskasse 
insgesamt und zum anderen für sich selbst als Cash-Pool-
Teilnehmer (CE). 
 
(14) Cash-Pool-Führer (CF): Verbindlichkeiten gegenüber 

zuführenden Einheiten 

Führen Cash-Pool-Einheiten (CE) dem Cash-Pool/der Ein-
heitskasse/der Amtskasse liquide Mittel zu, dann weist der 

Cash-Pool-Führer (CF) die Verbindlichkeiten gegenüber die-
sen Einheiten aus. 
 
(15) Cash-Pool-Einheit (CE): für eigenen Liquiditätsbedarf 

entnommene Mittel 

Die Cash-Pool-Einheiten (CE) weisen diejenigen Gelder aus, 
die diese für den eigenen Liquiditätsbedarf aus dem Cash-
Pool/der Einheitskasse/der Amtskasse entnommen haben. 
Entnimmt der Cash-Pool-Führer (CF) dem Cash-Pool bzw. 
der Einheits- oder Amtskasse für sich selber liquide Mittel, 
ist er in diesem Sachverhalt ebenfalls eine Cash-Pool-Ein-
heit (CE) und hat diese Entnahme hier auszuweisen. 
Weitere Informationen sind dem im IDEV-Formular einge-
betteten Merkblatt „Cash-Pooling“ zu entnehmen. 
 
(16) Endbestand des Vorjahres, gegebenenfalls durch die 

Berichtsstelle berichtigt. 
 
(17) Geldmarktpapiere 

Kurzfristige Wertpapiere, deren ursprüngliche Laufzeit in 
der Regel bis zu einem Jahr beträgt, z. B.: 

– unverzinsliche Schatzanweisungen 
– Finanzierungsschätze 
 
(18) Kapitalmarktpapiere 

Langfristige Wertpapiere, deren ursprüngliche Laufzeit in 
der Regel mehr als ein Jahr beträgt. 

Hierzu zählen z. B.: 
– Inhaberschuldverschreibungen 
– Anleihen 
– Obligationen 
– durch die Umwandlung von Krediten entstandene 

Wertpapiere 
– Verbindlichkeiten, die im Rahmen der Verbriefung von 

Krediten, Hypotheken, Kreditkartenverbindlichkeiten, 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und 
von sonstigen Verbindlichkeiten begeben werden 

 
(19) Anleihen 

Anleihen mit einer Ursprungslaufzeit bis einschließlich fünf 
Jahre sind unter „Sonstige Kapitalmarktpapiere“ (siehe 20) 
zu melden. 
 
(20) Sonstige Kapitalmarktpapiere 

Einschließlich Anleihen mit einer Ursprungslaufzeit bis ein-
schließlich fünf Jahre. 
 
(21) Kredite (Restschuld nach Ursprungslaufzeiten) 

Kredite entstehen, wenn Gläubiger Mittel an Schuldner ent-
weder direkt oder unter Zwischenschaltung eines Vermitt-
lers gewähren und diese Mittel entweder in einem nicht be-
gebbaren (übertragbaren) Titel oder gar nicht verbrieft sind. 
Kredite weisen im Allgemeinen folgende Merkmale auf: 
– Die Bedingungen eines Kredites werden zwischen dem 

Kreditnehmer und dem Kreditgeber direkt oder unter 
Zwischenschaltung eines Vermittlers ausgehandelt. 
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– Ein Kredit ist eine unbedingte Verbindlichkeit gegen-
über dem Gläubiger, die bei Fälligkeit zurückgezahlt
werden muss.

Zu den Krediten zählen auch Schuldscheindarlehen für In-
vestitionszwecke. 

Die Kredite (ohne Kassenkredite) sind in der Höhe der Rest-
schuld anzugeben. Auch unverzinsliche Kredite sind hier 
zu erfassen. 

(22) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
und erhaltene Anzahlungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und er-
haltene Anzahlungen entstehen durch einen zeitlichen Ab-
stand zwischen einer Warenlieferung beziehungsweise ei-
ner Dienstleistungserbringung und der hierfür erforderli-
chen Zahlung. 
Hier sind alle Lieferungen und Leistungen zu erfassen, die 
bis zum Erhebungsstichtag in Anspruch genommen (Leis-
tungserbringung), aber noch nicht bezahlt wurden sowie 
erhaltene Anzahlungen für angefangene oder geplante Ar-
beiten beziehungsweise für künftige Waren und Dienstleis-
tungslieferungen. 
Zu den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
und erhaltenen Anzahlungen gehören insbesondere 
– Verbindlichkeiten aus Zahlungsrückständen der Be-

richtseinheit für von Dritten gelieferte Waren oder er-
brachte Dienstleistungen (sofern ihnen kein Kreditver-
trag zugrunde liegt); dies schließt insbesondere „Zah-
lung auf Ziel“ mit ein.

– Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen von
Dritten für noch nicht (gänzlich) ausgelieferte Waren o-
der erbrachte Dienstleistungen der Berichtseinheit
(sofern ihnen kein Kreditvertrag zugrunde liegt).

– aufgelaufene Gebäudemieten.
– von Factoring-Gesellschaften übernommene Verbind-

lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sofern sie
nicht den Krediten zuzurechnen sind.

Nicht dazu zählen Löhne und Gehälter, Sonstige Verbind-
lichkeiten, Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing und 
ÖPP-Projekte. 
Eine Orientierung gibt die folgende Zuordnungshilfe mit 
den Gruppierungs-Nummern (keine abschließende Aufzäh-
lung): 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 638, 639, 65, 932, 935, 
94. 

(23) Mit nachverhandelten Vertragsbedingungen

Wenn es zwischen Berichtsstelle und Lieferant zu einer ein-
vernehmlich ausgehandelten Änderung der Vertragsbedin-
gungen kommt, die Anpassungen hinsichtlich einer Verzin-
sung beinhaltet und daher über eine bloße Laufzeitverlän-
gerung hinausgeht.

 
(24) Von Factoring-Kapitalgesellschaften übernommen

Hier sind alle Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-
tungen zu erfassen, die durch ein „echtes Factoringverfah-
ren“ veräußert wurden. Hierbei erlischt die Zahlungsver-
pflichtung der Berichtsstelle gegenüber dem Lieferanten. 

(25) Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden

Hier werden nur die Verbindlichkeiten aufgeführt, die beim 
Erwerb bereits belasteter Grundstücke übernommen wur-
den. Darlehensaufnahmen gegen hypothekarische Siche-
rung und nicht gesicherte Schuldenaufnahmen sind nur bei 
der entsprechenden Schuldart (z. B. Schulden bei Kreditin-
stituten) zu erfassen. 

(26) Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücks-
geschäften sowie Forfaitierung mit Einredeverzicht

Als Restkaufgeld ist der noch nicht gezahlte (Teil-) Betrag 
einer Kaufsumme zu verstehen; dieser kann auch hypothe-
karisch durch Eintragung ins Grundbuch gesichert werden 
(Restkaufgeldhypothek). Restkaufgelder mit oder ohne hy-
pothekarische Sicherung sind ohne Rücksicht auf den 
Gläubiger auszuweisen und nicht in eine andere Schuldart 
mit einzubeziehen. 
Hierzu zählen auch Verpflichtungen aus Forfaitierungsver-
trägen, wenn ein Einredeverzicht bei der Bank geleistet 
wurde, also kein Recht auf Kürzung bei Minderleistung be-
steht. Verpflichtungen aus Forfaitierungsverträgen ohne 
Einredeverzicht sind nicht zu erfassen. 

(27) Finanzierungsleasing

Ein Finanzierungsleasingvertrag ist dann anzunehmen, 
wenn der Vertrag über einen bestimmten Zeitraum verbind-
lich abgeschlossen wird. Während der sogenannten Grund-
mietzeit kann der Vertrag nicht gekündigt werden. Maßnah-
men zur Werterhaltung (Wartung und Versicherung) trägt 
der Leasingnehmer. Die Vertragslaufzeit erstreckt sich i. d. 
R. auf die überwiegende Nutzungsdauer.
Hier ist die insgesamt eingegangene Verpflichtung (=Leis-
tungssumme) aus Leasingverträgen abzüglich der bis zum
Ende des Berichtszeitraumes geleisteten Tilgungen und
Zinsen nachzuweisen.

(28) ÖPP-Projekte

Bei Projekten aus öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP-
Projekte) handelt es sich um langfristige Verträge zwischen 
einem staatlichen und einem privaten Partner über die Be-
reitstellung von Dienstleistungen durch die Nutzung eines 
bestimmten Vermögensgutes. Kriterien für die Klassifika-
tion eines Vertrags als ÖPP sind das Vorliegen einer erheb-
lichen Anfangsinvestition, die Festlegung einer durch den 
privaten Partner bereitzustellenden Dienstleistung unter 
Nutzung des Vermögensgutes und die Zahlung regelmäßi-
ger Raten (inklusive Zinsen) vom staatlichen Partner an den 
privaten Partner. 
Ein ÖPP-Projekt kann nicht zwischen einem Kern- und ei-
nem Extrahaushalt abgeschlossen werden. Bei Verträgen 
zwischen diesen beiden Haushalten liegt überwiegend ein 
Werksvertrag vor, deren Verbindlichkeit als „Verbindlich-
keit aus Lieferungen und Leistungen“ anzusehen und dort 
auszuweisen ist. 

(29) Projektsummen insgesamt 

Hier sind die vertraglich vereinbarten Projektsummen (in- 
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klusive Zinsen) aller laufenden ÖPP-Projekte auszuweisen. 
„Bisher geleistete Zahlungen“ (siehe 30) sind hierbei nicht 
abzuziehen. 

(30) Bisher geleistete Zahlungen

Hier ist die Gesamtsumme aller bisher geleisteten Zahlun-
gen des staatlichen Partners an den privaten Partner aller 
laufenden ÖPP-Projekte auszuweisen. Im Lebenszyklus von 
ÖPP-Projekten können die geleisteten Zahlungen die ge-
samte Projektsumme übersteigen. 

(31) Energie-Einspar-Contracting (Finanzierung durch
Contractinggeber)

Als Energie-Einspar-Contracting (auch Energiesparverträge 
oder Energy-Performance-Contracting) werden vertraglich 
geregelte Kooperationsformen im Bereich der Energie-
dienstleistung bezeichnet. Die Vereinbarungen umfassen 
in der Regel die Planung, Finanzierung und Errichtung/Mo-
dernisierung sowie die Betriebsführung/Instandhaltung 
der Anlagen und die Erstellung eines Energieversorgungs-
konzeptes durch einen Dienstleister (Contractinggeber) mit 
dem Ziel, Energiesparpotentiale zu erschließen, ohne dass 
der Eigentümer die hierfür notwendigen Investitionen täti-
gen muss. Die Refinanzierung der Energiesparmaßnahmen 
erfolgt während der Laufzeit des Vertrages durch eine re-
gelmäßige, erfolgsabhängige vertraglich vereinbarte Vergü-
tung an den Contractinggeber, welche sich aus den garan-
tierten Energiekosteneinsparungen zusammensetzt. 

Vereinbarungen im Rahmen von Energieliefer-Contracting 
sind hier nicht zu berücksichtigen. 

(32) Investitionssummen insgesamt 

Erfolgt bei einem Energie-Einspar-Contracting die Finanzie-
rung der vereinbarten Maßnahmen durch den Contracting-
geber, ist hier die Investitionssumme anzugeben. Die In-
vestitionssumme entspricht den im Vertrag genannten Aus-
gaben für die erforderlichen Baumaßnahmen (Planungs-
leistungen, Bauleistungen, Heizungsanlage, Dämmung, 
Fenster etc.) einschließlich eventueller Baukostenzu-
schüsse, die dem Contractinggeber gewährt werden. Es 
sind die ursprünglichen Investitionssummen anzugeben. 
Bisher geleistete Zahlungen sind hierbei nicht abzuziehen. 
Erfolgt die Finanzierung nicht durch den Contractinggeber, 
sind hier keine Angaben zu machen. 

(33) Geleistete Baukostenzuschüsse 

Sofern dem Contractinggeber Baukostenzuschüsse für die 
Durchführung des Vorhabens gewährt werden, sind diese 
hier anzugeben. 

(34) Bürgschaften 

Alle Bürgschaften im Sinne des § 765 BGB einschließlich 
Nach- und Ausfallbürgschaften beim Wohnungsbau sowie 
Patronatserklärungen (harte Patronatserklärungen), welche 
eine sogenannte Liquiditätsausstattungsgarantie beinhal-
ten, sind mit den vertraglich übernommenen Haftungssum-
men (aber nicht in Anspruch genommenen), nicht dagegen 

mit den gesamten Kreditsummen und nicht mit den durch 
Gesetz oder Haushaltssatzung festgestellten Ermächti-
gungssummen anzugeben. Auf Bürgschaften gezahlte Be-
träge (Schadensfälle oder Tilgungen der Haftungssumme) 
sind abzusetzen. Bürgschaften, die voll durch Rückbürg-
schaften gesichert sind, sind nicht einzubeziehen; von 
Bürgschaften, die nur teilweise durch Rückbürgschaften 
gesichert sind, ist der ungedeckte Teil anzugeben. Die 
übernommenen Garantien und sonstigen Gewährleistun-
gen sind nicht mit einzubeziehen. 

Die Differenzierung der Bürgschaften (Sicherheitsleistun-
gen) erfolgt nach dem Sicherheitsnehmer. Sicherheitsneh-
mer ist diejenige Person, deren finanzielles Risiko durch 
die Sicherheitsleistung teilweise oder vollständig beseitigt 
wird. Sicherheitsnehmer ist hier der Kreditgeber. 

(35) Öffentlich bestimmte Kreditinstitute 

Hierzu zählen insbesondere: 
– Sparkassen, Landesbanken
– Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
– Banken mit Sonderaufgaben (z. B. LfA Förderbank Bay-

ern, NRW.BANK, Investitionsbank Schleswig-Holstein,
Sächsische Aufbaubank – Förderbank –) 

– Bausparkassen

(36) Schuldenübernahme 

Bei einer Schuldenübernahme handelt es sich um eine ver-
tragliche Vereinbarung zwischen mindestens drei Parteien: 
dem Gläubiger, dem ursprünglichen Schuldner und einem 
neuen Schuldner. Im Rahmen der vertraglichen Vereinba-
rung übernimmt der neue Schuldner die gesamten oder zu-
mindest einen Teil der ausstehenden Verbindlichkeiten 
(Schulden) des ursprünglichen Schuldners und verpflichtet 
sich dabei, diese an den Gläubiger zurückzuzahlen. 

Zu melden sind nur die übernommenen Schulden von Kas-
senkrediten, Krediten und Wertpapierschulden. Die durch 
Eingliederung bzw. Zusammenschluss von Einheiten über-
nommenen Schulden sind nicht einzubeziehen. 

Die Schuldenübernahme ist auch Bestandteil der Meldung 
zu den Schuldenständen der Positionen „Kassenkredite“, 
„Wertpapierschulden“ oder „Kredite“. Bei den beiden letzt-
genannten Positionen fallen diese unter die „Sonstigen Zu-
gänge“. 
Eine Schuldmitübernahme ist nicht hier, sondern im Be-
reich „Bürgschaften“ (siehe 34) zu erfassen. 

(37) Fälligkeiten

Es sind die planmäßig fällig werdenden Tilgungen für die 
am Erhebungsstichtag bestehenden Schulden getrennt 
nach Kassenkrediten, Wertpapierschulden und Krediten je-
weils beim nicht-öffentlichen Bereich, gegliedert nach den 
fünf folgenden Jahren und dem darüber hinausgehenden 
restlichen Zeitraum, anzugeben. Variabel verzinste Schuld-
arten sind im jeweiligen Rechnungsjahr als „darunter-Posi-
tion“ anzugeben. Hierzu zählen auch Kreditvereinbarungen 
mit Derivaten. 
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Der nicht-öffentliche Bereich umfasst: 
– Kreditinstitute (siehe 9) 
– sonstiger inländischer Bereich (siehe 10) 
– sonstiger ausländischer Bereich (siehe 11) 
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